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RS OGH 1984/4/4 3Ob523/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1984

Norm

ABGB §830 B5

ABGB §831

ABGB §863 EI

Rechtssatz

Ein vertraglicher Ausschluß der Endigung der Eigentumsgemeinschaft kann weder in der Duldung der anderen

Anteilseigentümer erblickt werden, daß der Hälfteeigentümer in Ausübung seiner realen Apothekengerechtsame im

gemeinsamen Haus die Apotheke betreibt, noch in die Einleitung eines Verfahrens vor dem Außerstreitrichter zur

Regelung der Benützung der gemeinsamen Sache und Festlegung einer Ausgleichszahlung.
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